
des Organ der Generalversammlung im Hausha1tsprozeß sowie eingedenk dessen. daß der Sicherheitsrat in dersel-
· spielt; ben Resolntion den Vorschlag des Generalsekretärs gebilligt 

4. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses an; 

5. ersucht den Generalsekretär. alles Erforderliche zu 
veranlassen. um sicherzustellen. daß alle mit der Beobachter
mission zusammenhängenden Aktivitäten der Vereinten 
Nationen. namentlich auch die bevorstehenden Wahlen, 
koordiniert und so effizient und sparsam wie möglich 
verwaltet werden, und insbesondere die Spar-. Fmanz- und 
Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die im Laufe der wieder
aufgenommenen achtundvierzigsten Tagung der Versamm
lung gebilligt werden sollen, im Einklang mit den ein
schlägigen Mandaten des Sicberheitsrats in vollem Umfang 
durchzuföhren; 

6. forden alle Mitgliedstaaten. die ihre veranlagten 
Beiträge fllr die Beobachtermission noch nicht gezahlt haben, 
· nachdrl1ckllch auf, diese umgehend und vollstiindig zu 
entrichten; 

7. ermiichtlgt den Generalsekretär. fllr die Aufrechterhale 
tung der Beobachtermission während des Zeitraums vom 
22. April bis 22. Oktober 1994 Verpflichtungen in Höhe 
eines zusätzlichen Betrags von 9.922.700 Dollar brutto 
(9.449.300 Dollar netto) einzugehen; 

8. beschUeßt in Anbetracht der in Ziffer 17 des Berichts 
des Beratenden Ausschusses' enthaltenen Bemerkungen, die 
Kostenvoranschläge fllr die Liqi1idationsphnse der Beobach
termission während ihrer neunundvierzigsten Tagung zu 
prüfen; 

9. bittet um freiwillige Beiträge fllr die Beobachtermis
sion in Form von Barzahlungen sowie in Form von fllr den 
Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen. 
die je nach Bedarf entsprechend dem von der Versammlung 
festgelegten Verfahren zu verwalten sind. 

102. p/enarsitvmg 
29. JuU 1994 

48f248. FInanzIerung der Hllfsmlsslon der Vereinten 
Nationen In Ruanda 

Die Generalversammlung. 

nach Beluuullung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der llilfsmission der Vereinten Nationen in 
Ruanda" und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
.Ausschusses fllr Verwaltungs- und Haushaltsftagen44. 

eingedenk der Resolution 872 (1993) des Sicherheitsrats 
vom 5. Oktober 1993. mit der der Rat die llilfsmission fllr 
einen Zeitraum von sechs Monaten bis zum 4. April 1994 
eingerichtet hat, mit der Maßgnbe. daß eine Verlängerung 
aber die ersten neunzig Tage hinaus nur nach einer Übei
prl1fung durch den Rat erfolgen wird, der ein Bericht des 
Generalsekretärs zugrunde zu legen ist, aus dem hervorgeht, 
ob bei der Durchfl1hrung des am 4. August 1993 in Aruschn 
· (Vereinigte Republik Tansania) unterzeichneten Friedens
abkommens zwischen der Regierung Ruandas und der 
Ruandischen Patriotischen Front'" maßgebliche Fortschritte 
erzielt worden sind oder nicht, 

hat, die vom Rat mit Resolution 846 (1993) vom 22. Juni 
1993 eingerichtete Beobachtermission der Vereinten Natio
nen fllr Uganda und Ruanda in die HiIfsmission einzuglie
dern, 

feststellend. daß die Eingliederung der Beobachtermission 
in die Hilfsmission eine rein verwaltungstechnische Maßnah
me ist und den in Resolntion 846 (1993) des Sicherheitsrats 
enthaltenen Auftrag der Beobachtermission in keiner Hin
sicht beeintrilcbtigt, 

ferner eingedenk der Resolution 893 (1994) des Sicher
heitsrats vom 6. Januar 1994. in der der Rat seine Billigung 
des Vorschlags des Genera1sekretllrs in bezog auf die Dis
lozierung der Hi1fsmission, wie in dessen Bericht vom 
24. September 1993'" ausgefllhrt, bekriiftigt hat, einschließ
lich der raschen Dislozierung eines zweiten Bataillons in die 
entmilitarisierte Zone. wie in seinem Bericht vom 30. De
zember 199356 dargestellt, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/479 vom 23. Dezem
ber 1993 aber die Fmanzierung der llilfsmission, 

. In Anerkennung dessen, daß es sich bei den Kosten der 
Hilfsmission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemiiß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten 
Nationen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

sowie In der Erkenntnis. daß zur Deckung der Ausgaben 
der llilfsmission ein anderes Verfahren anzuwenden ist als 
zur Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen, 

unter Berl1cksichtlgung derTntsnebe, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhlfttnismiißig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolntion 1874 (S-lV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Venmtwortung der Staaten, die stlIndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fllr die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen. daß es unerläß1ich ist, die llilfsmission 
tnit den erforderlichen Finanzmilteln nuszustntten. damit sie 
ihren Aufgaben gemiiß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann. 

1. bekrilftlgt ihre Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 und betont, daß das Sekretariat die Haushaltsdokumen
te fristgerecht vmzulegen hat, um der Generalversammlung 
die ordnungsgemiiße und eingehende Ptilfung und Genelnni
gung der Haushalte vor ihrem Vollzug zu ermöglichen; 

2. stellt mit Genugtuung fest. daß das Sekretariat 
bestimmte Versammlungsresolntionen. in denen es um die 
Gestaltung der Hausha1tsdokumente im Zusammenhang mit 
Friedenssicherungseinsl!tzen geht, besser befolgt; 

3. bekrilftlgt die Wichtigkeit der Rolle, die der Beratende 
Ausschuß fllr Verwaltungs- und Haushaltsfragen als beraten
des Organ der Versammlung im Haushaltsprozeß spielt; 

4. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen. im Bericht 
des Beratenden Ausschusses an; 



5. ersucht den Generalsekretär, alles Erfonlerliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Hi1fsmission der 
Vereinten Nationen in Ruanda so effizient und sparsam wie 
möglich verwaltet wird, und insbesondere die Spar-, Fmanz
und Effizienzsteigerunl!"maß!!Itbmen, die im Laufe der wie
deraufgenommenen achtundvieIZigsten Thgung, spätestens 
aber am 1. Mai 1994 gebilligt werden sollen, in vollem Um
fang durcbzutilhren und im Zusmnmenbang mit dem Haus
haltsvollzugsbericht ftJr diesen Zeitraum Ober die Durch
fObrung der genannten Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

6. fordert alle Mitg1iedstaaten nochdrUcklich ar4. alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge ftJr die 
Hilfsmission umgehend und vollstllndig entrichtet werden; 

7. stellt fest, daß sie erwartet, daß von ihr in Zukunft 
nicht mehr verlangt wird, Beschlüsse über den Haushalt von 
Friedenssicherungseinsl!tzen rOckwirkend zu fassen; 

8. ersucht den Generalsekretär, alle Mög1ichkeiten zur 
Sicberstellung der umgehenden Kostenerstattung an die 
truppenstellenden Länder zu sondieren; 

9. beschließt, ftJr die Aufrechterhaltung der Hilfsmission 
wllhrend des Zeitraums vom 5. Oktober 1993 bis 4. April 
1994 auf dem in ihrem Beschluß 48/479 genannten Sonder
konto den gemliß diesem Beschluß genehmigten und anteil
milßig aufgeteilten Betrag von 45.826.700 US-Dollar brutto 
(45.317.600 Dollar netto) bereitzustellen, worin der vom 
Beratenden Ausschuß zuvor genehmigte Betrag von 4,6 Mil
.lionen Dollar eingeschlossen ist; 

10. beschließt tlI4Perdem, was die Zeit nach dem 4. April 
1994 betrifft, den Generalsekretär zu erml!cbtigen, ftJr den 
Zeitraum vom 5. April bis 31. Oktober 1994 im Zusammen
hang mit der Aufrechterhaltung der Hi1fsmission und 
vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das 
Mandat der Hilfsmission über den 4. April binsus zu 
verlängern, Verpftichtongen bis zu einem Höchstbetrng von 
monat1ich 9.082.600 Dollar brutto einzugehen, wobei dieser 
Betrag auf die Mitgliedstaate" entsprechend der Zusammen
. setzung der Gruppen aufzuteilen ist, die in den Ziffern 3 und 
4 der Versammlungsresolution 43/232 vom 1. Mllrz 1989 
festgelegt und von der Versammlung in ihren Resolutio
nen 44/192 B vom 21. Dezember 1989,451269 vom 27. Au
gust 1991,46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 471218 A 
vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A 
vom 23. Dezember 1993 gelindert worden ist, und dabei die 
in den Versammlungsresolutionen 46/221 A vom 20. Dezem
ber 1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in 
Versammlungsbeschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 
. festgelegte Beittagstabelle ftJr die Jahre 1992, 1993 und 1994 
zu berücksichtigen; 

11. beschlIeßtferner, daß der Betrag von 5.293.300 Dollar 
brutto (5.160.400 Dollar netto), der Saldo der anteiligen 
Beiträge nach Beschluß 48/479 der Generalversammlung, auf 
die veranlngten Beiträge der Mitgliedstaaten ftJr die Auf
rechterhaltung der Hi1fsmission über den 4. April 1994 
hinaus anzurechnen ist; 

12. ersucht den Generalsekretär, den Haushaltsvollzugs
'bericht ftJr den am 4. April 1994 endenden Mandatszeitraum 
und im Falle einer Mandatsverllingerung durch den Sicher
heitsrat die Haushaltsvoranschllige filr den neuen Mandats
zeitraum spätestens bis zum 31. August 1994 vorzulegen; 

13. bittet um freiwillige Beiträge filr die Hi!fsmission in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von filr den General
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf entsprechend dem VOn der Versammlung in 
ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

14. beschließt, den Punkt "F'manzierung der Hllfsmission 
der Vereimen Nationen in Ruanda" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

92. Plenarsllz.ung 
5. AprU 1994 

48125'0. FInanzIerung der MJssinn der Vereinten Natio
nen für das Referendnm In West9ahara 

A 

Die Generalversamml/Ulg, 

noch Behandl/Ulg des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen filr das 
Referendum in westsahnra" und des entsprechenden Be
richts des Beratenden Ausschusses filr Verwaltungs- und 
HaushaltsfragenSB, 

eingedenk der Resolution 690 (1991) des Sicherheitsrats 
vom 29. April 1991, mit der der Rat die Mission eingerichtet 
hat, und der danach verabschiedeten Resolutionen des Rates, 
namentlich die Resolutionen 72S (1991) vom 31. Dezember 
1991, 809 (1993) vom 2. Mllrz 1993 und 907 (1994) vom 
29. Mllrz 1994, 

unter Hinweis auf ihre Beschlüsse 47/451 A vom 22. De
zember 1992,47/451 B vom 8. April 1993, 47/451 C vom 
14. September 1993 und 48/467 vom 23. Dezember 1993 
über die Finanzierung der Mission, 

erneut erklllrend, daß es sich bei den Kosten der Mission 
um Ausgaben der Organisation bnndelt, die gemliß Artikel 
17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstsaten zu trogen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben filr die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtig/Uig derTatsacbe, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der 
Generalversammlung vom 27.1uni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die stIindige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, ftJr die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Fmanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemiIß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stsnd der Beitrlige filr die 
Missinn der Vereinten Nationen filr das Referendum in 




